
4Qtr  2kI 
( 

Stadt östringen 

S A T Z U N G 

über den VORHABEN- UND ERSCHLIESSUNGSPLAN HKONRADIN_1(RRUTZER_STRASSEtI 

Aufgrund § 7 Maßnahmengesetz zum Baugesetzbuch  (BauGB-MaßnahmenG)  i.V. 

§ 4 der Gemeindeordnung  (GO)  hat der Gemeinderat der Stadt Östringen 

am 14.09.1994  folgende 

SATZUNG 

beschlossen: 

§ 1 -  Gegenstand 

Gegenstand der Satzung ist die Bebauung des Grundstücks 

Fist.  Nr.  2795 anhand des Vorhaben- und Erschließungsplanes 

der Firma Immobilienverwaltung Richter. 

S 2 -  Geltungsbereich 

Der räumliche Geltungsbereich des Vorhaben- und Erschlies-

sungsplanes ist im Lageplan vom 07.09.1994 dargestellt. 

Dieser ist Bestandteil der Satzung. 

§ 3 -  Festsetzungen 

Für die Zulässigkeit der Vorhaben im Geltungsbereich dieser 

Satzung sind die Angaben auf dem Lageplan und den Plan-

zeichnungen vom 07.09.1994 maßgebend.  Diese sind Bestand-

teile der Satzung. 

§ 4 -  Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt gern.  § 7 Abs.  3 BauGB-MaßnahmenG mit der 

ortsüblichen Bekanntmachung nach § 12 BauGB in Kraft. 

‚.---- istringen,  den  21.10.1994 

- 

Bamberger,  Bürgermeister 
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Stadt tistringen 
Gemeinde östringen 

VORHABEN - UND ERSCHUESSUNGSPLAN 
der Firma Immobilienverwaltung Richter 

Planzeichen nach PlanzVO 81 

1. Art der baulichen Nutzung 

MI Mischgebiet (§ 6 BauNVO) 

2. 11af3 der Daulichen Nutzung 

Geschoßfl ächenzahl 

Grundflächenzahl 

als Höchstgrenze 

ftaiw4se,Baulinien,Baugrenzen, sowie die 
bauitchen Anlagen 

Stellung der 

0 

-  

4. Verkehrsflächen 

Offene Bauweise 

Baulinie 

Baugrenze 

Hauptfirstrichtung 

3.0   Straßenverkehrsflächen 

Stellplätze/Garagen 

5. öffentliche und private Grünflächen, Flächen zum Schutz 
zur Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft sowie 
sonstige Bepflanzungen 

Als Satzung gern. § 7 BauGB-
MaßnahmenG beschlossen 
am 14.09.1994. 

tstringen, den 21.10.1994 

Bamberger, Bürgermeister 

Bäume 

Sträucher 

6. MiEiestgröe,Mindestbreite,Mindesttiefe und max.Grj3e 
der Baugrundstücke 

stringen, den  07.09.94 
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Grenze des räumlichen Geltungsbereichs 

vorhandene Grundstücksgrenze 

geplante Grundstücksgrenze 
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Bestandteil der Satzung über 

den Vorhaben- und Erschließungsplan 

"Konrad in-Kreutzer-Straße" 

in Östringen vom 14.09.1994 
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Bestandteil der Satzung über 

den Vorhaben- und Erschließungsplan 

"Konradin-Kreutzer-Straße" 

in östringen vom 14.09.1994 
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BAUVORHABEN: 

ANSICHT  WEST 
Kraichgauer Weinstraße 

g - i-

-7 

ANSICHT SUD 

NEUBAU EINER WOHNANLAGE VON 

6 REIHENHÄUSER MIT GARAGEN UND 

2 EINFAMILIENWOHNHÄUSER MIT GARAGEN 

Bestandteil der Satzung über 

den Vorhaben- und Erschließungsplan 

"Konradin-Kreutz er-Straße" 

in Östringen vom 14.09.1994 

BAUHERR: 

IMMOBILIEN - VERWALTUNG - RICHTER 

RETTIGHE!NER STR,.lo 

76684. ÖSTRINGEN 

PLANFERTIGER: 

T L. O7253f 35 6 FAX i; 

[. 

ÖSTRINGEN IM MÄRZ  1994 
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3AUVORHASEN: 

6.43  2 

30  2.82  24,  2.B8  24  2 

24  2.82  24 
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24  2 
11 

6.43 4,2 

NEUBAU EINER WOHNANLAGE VON 

6 REIHENHÄUSER MIT GARAGEN UNO 

2 EINFAMILIENWOHNHÄUSER MIT GARAGEN 

PLAN: 

UNTERGESCHOSS M. 1: loo 

HAUS 1 

3AUHERR: 

IMMOBILIEN-VERWALTUNG-RICHTER 

RETTICHEIMER STR.lo 

76684 ÖSTRINGEN 

X-D 

PLANFERTIGER: 

ÖS R;NGEN IM MAI  1996 

Bestandteil der Satzung 'Uber 

den Vorhaben- und Erschließungsplan 

"Konradin-Kreutz er-Straße" 

in Östringen vom 14.09.1994 
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2.885 24 
KONRADIN - KREUTZER -STR. 

NEUBAU EINER WOHNANLAGE VON 

6 REIHENHÄUSER MIT GARAGEN UND 

2 EINFAMILIENWOHNHÄUSER MIT GARAGEN 

PLAN 

ERDGESCHOSS  M. 1 :loo 

HAUS. 1 

BAUHERR: 

IMMOBILIEN- VERWALTUNG - RICHTER 

RETTGHEIMER STR. lo 

76684 ÖSTRINGEN 

PLANFERTIGER: 

&j. 

Bestandteil der Satzung über 

den Vorhaben- und Ersch1ießungs 1an 

1 

"Konradin-Kreutzer-Straße" 

in östringen vom 14.09.1994 
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BAUVORHABEN: 

2.o rn 

2.om 

Z.82  11115 3.ol   241,  

6. 4 9 2 

NEUBAU EINER WOHNANLAGE VON 

6 REIHENHÄUSER MIT GARAGEN UND 
2 EINFAMILIENWOHNHÄUSER MIT GARAGEN 

PLAN; 

DACHGESCHOSS  M.1:loo 
HAUS 1 

BAUHERR: 

IMMOBILIEN -  VERWALTUNG -  RICHTER 

RETTIGHEIMER STR.lo 

76684 ÖSTRINGEN 

PLANFERTIGER: 

L 

Bestandteil der Satzung über 

den Vorhaben- und Erschließungsplan 

in Östringen vom 14.09.1994 
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3AUVCRHA8EN: 

NEUBAU EINER WOHNANLAGE VON 

6 REIHENHÄUSER MIT GARAGEN UND 

2 EINFAMILIENWOHNHÄUSER MIT GARAGEN 

DACHKONSTRUKTION  NACH 

STAT. BERECHNUNG 

KONRADIN-KREUTZE 
STRASSE 

AUFFULLUNG 

KIES So cm 
DRAINAGE p loo 
HOHLKEHLE 

FUNDAMENTE NACH 

STAT. BERECHNUNG 

ESSEN / WOHNEN 

3 

0 

0 

PLAN: 

SCHNITT  M.1:loo 
HAUS 1 

BAUHERR: 

IMMOBILIEN - VERWALTUNG - RICHTER 

RETTICHEIMER STR.lo 

76684 ÖSTRINGEN 

PLANFERTIGER: 

4. 

TELO7253/2 5  FAX07 :;;, 

ÖSTRINGEN IM MAI  1994 

Bestandteil der Satzung über 

den Vorhaben- und eßungsplan 

"Konradjn-K eutzer-S .. 

in Östringen vom 14.09.1994 
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BAUVCRHA3EN 

NEUBAU EINER WOHNANLAGE VON 

6 REIHENHÄUSER  MIT GARAGEN UN 

2 EINFAMILIENWOHNHÄUSER MIT OARAEN 

_A 

KONRADIN- KREUTZf 
STRASSE 

PLAN: 

ANSICHT SÜD - WEST M. 1:loo 
HAUS 1 

BAUHERR: 

IMMOBILIEN-VERWALTUNG -  RICHTER 

RETTIGHEIMER STR.lo 

76684 ÖSTRINGEN 

PL AN FERTIG ER 

Bestandteil der Satzung über 

den Vorhaben- und Erschließungsplan 

Konradin-KreUtZer S e" 

in östringen vom 14.09.1994 
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Stadt östringen 

B E G R Ü N D U N G 

zrix VORHABEN- UND ERSCHLIESSUNGSPLAN "KONRAD IN-KREUTZ ER-STRASSE" 

1.  Erfordernis -  Das Planungserfordernis nach § 1 Abs.  3 BauGB 

liegt vor. 

2.  Zweck -  Das Vorhaben dient der Deckung eines dringenden 

Wohnbedarfs der Bevölkerung. 

3.  Naturschutz-

rechtliche 

Belange  -  Naturschutzrechtliche Spannungen werden durch das 

Vorhaben nicht erzeugt. Das Grundstück wird bisher 

landwirtschaftlich genutzt. Aufwuchs ist bisher 

nicht vorhanden. Der unter-gehende, nicht 

schützenswürdige Bestand wird auf den nicht 

überbauten Flächen durch das Anpflanzen standort-

gerechter Bäume und Sträucher mehr als ausge-

glichen. 

4.  Lärmschutz  -  Für das Plangebiet sind Immissionen aus 

a) der Gemeindeverbindungsstraße Östringen/Zeutern 

und 

b) dem Gewerbegebiet "Sandwiesen" 

relevant. 

zu a)  

Bei den Vorgaben 

Mindestabstand zwischen Mitte des nächstliegenden 

Fahrstreifens und Wohnbebauung 12 m, 

Verkehrsaufkommen bei Tage  max. 400 Fahrzeuge 

davon LKW-Anteil 3% 

12 
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bei Nacht  max. 70 Fahrzeuge 

davon LKW-Anteil 1% 

zulässige Höchstgeschwindigkeit 

Straßenbelag 

50 km/h 

Asphaltbeton 

und unter Berücksichtigung der Anordnung der 

Fenster in den geplanten Bauvorhaben 

wird lediglich bei dem westlichen Wohngebäude der 

zulässige Lärmpegel 

bei Tag um 

bei Nacht um 

überschritten. 

4 dB(A)  und 

5 dB(A) 

Zur Einhaltung der Richtwerte (Tag 60 dB(A) -  

Nacht 50 dB(A))  werden entsprechende Lärmschutz-

maßnahmen am Gebäude  (Schallschutzfenster) vorge-

nommen. 

zu b)  

Im gesamten angrenzenden Gewerbegebiet, das im Be-

bauungsplan "Sandwiesen" dargestellt ist, sind nur 

Betriebe zulässig, die das Wohnen nicht wesentlich 

stören, d.h. nur solche Betriebe, die eine an der 

Grundstücksgrenze gemessene Emission vor 60 dB(A) 

am Tage und 45 dB(A)  bei Nacht nicnt  b r3 k1reiten. 

Ergänzende Schallschutzvorkehrungen im Bereich des 

Vorhaben- und Erschließungsplanes sind aus diesem 

Grunde nicht notwendig. 

/ 3 
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Bamberger, Bürgermeister 

-3-

4.  Eigentumsver-

hältnisse  -  Der Vorhabenträger ist alleiniger Eigentümer 

des Vorhabengr-undstücks. 

östringeri, den 14.09.1994 

7-
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